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§ 18b WG 2001 Nachstellung und
neuerliche Stellung

 WG 2001 - Wehrgesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2022

(1) Wehrp ichtige, die ihrer Stellungsp icht trotz Au orderung nicht nachkommen, sind vom Militärkommando einer

Nachstellung zuzuweisen. § 18 Abs. 1 hinsichtlich der Aufforderung zur Stellung ist anzuwenden.

(2) Wehrp ichtige, deren vorübergehende Untauglichkeit festgestellt wurde, sind nach Ablauf der von der

Stellungskommission für die voraussichtliche Dauer ihrer vorübergehenden Untauglichkeit festgesetzten Frist vom

Militärkommando aufzufordern, sich zu dem in der Au orderung bestimmten Zeitpunkt einer neuerlichen Stellung zu

unterziehen. Dies gilt hinsichtlich Wehrp ichtiger nach § 18a Abs. 1 Z 2 nur bei Vorliegen einer erneuten freiwilligen

Meldung zur Stellung.

(3) Hat die Stellungskommission bei einem Wehrp ichtigen bereits dreimal die vorübergehende Untauglichkeit

festgestellt, so kann das Militärkommando aus besonders rücksichtswürdigen Interessen von weiteren

Au orderungen zu einer neuerlichen Stellung von Amts wegen absehen, sofern militärische Rücksichten nicht

entgegenstehen.

(4) Wehrp ichtige, deren Eignung zum Wehrdienst von der Stellungskommission festgestellt wurde, sind vom

Militärkommando auf ihren Antrag einer neuerlichen Stellung zuzuweisen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass

eine Änderung der Eignung zu erwarten ist. Gelangen diese Anhaltspunkte dem Militärkommando auf andere Weise

als durch einen Antrag zur Kenntnis, so hat diese Behörde die Wehrp ichtigen von Amts wegen nach Maßgabe

militärischer Interessen einer neuerlichen Stellung zu unterziehen. Der Antrag ist beim Militärkommando schriftlich

einzubringen. Eine Antragstellung ist nicht zulässig ab Beginn des Tages

1. der Erlassung des Einberufungsbefehles oder

2. der Kundmachung der allgemeinen Bekanntmachung einer Einberufung zum

Präsenzdienst

bis zur Entlassung aus diesem Präsenzdienst. Wird die Entlassung aus diesem Präsenzdienst vorläu g aufgeschoben,

so ist eine Antragstellung bis zur Beendigung des Aufschubpräsenzdienstes nicht zulässig. In allen Fällen einer

neuerlichen Stellung bleibt bis zu deren rechtskräftigem Abschluss die zuletzt getro ene Eignungsfeststellung

aufrecht.
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